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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 
Betr.: Änderungsprotokoll zu dem Abkommen zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der 
Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind 

 
Die Seiten AMP/EU/CH/de 10, AMP/EU/CH/de 41 und AMP/EU/CH/de 63 werden durch die 

anliegenden Seiten ersetzt. 
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d) Kontosaldo oder -wert (einschließlich des BARWERTS oder RÜCKKAUFWERTS bei 

RÜCKKAUFSFÄHIGEN VERSICHERUNGS- oder RENTENVERSICHERUNGS-

VERTRÄGEN) zum Ende des betreffenden Kalenderjahrs oder eines anderen 

geeigneten Meldezeitraums oder, wenn das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise 

Zeitraums aufgelöst wurde, die Auflösung des Kontos;  

 

e) bei VERWAHRKONTEN:  

 

i) Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Gesamtbruttobetrag der Dividenden und 

Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto 

vorhandenen Vermögenswerte erzielt und jeweils auf das Konto (oder in Bezug 

auf das Konto) im Laufe des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten 

Meldezeitraums eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, sowie 

 

ii) Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von FINANZ-

VERMÖGEN, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten 

Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden 

und für die das MELDENDE FINANZINSTITUT als Verwahrstelle, Makler, 

Bevollmächtigter oder anderweitig als Vertreter für den KONTOINHABER tätig 

war; 

 

f) bei EINLAGENKONTEN der Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die während des 

Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt 

oder dem Konto gutgeschrieben wurden, und  
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C. MELDEPFLICHTIGE KONTEN von RECHTSTRÄGERN. Von den in Unterabschnitt B 

beschriebenen bestehenden Konten von RECHTSTRÄGERN gelten nur diejenigen Konten 

als MELDEPFLICHTIGE KONTEN, die von einem oder mehreren RECHTSTRÄGERN 

gehalten werden, die MELDEPFLICHTIGE PERSONEN sind, oder von PASSIVEN NFEs 

mit einer oder mehreren BEHERRSCHENDEN PERSONEN, die MELDEPFLICHTIGE 

PERSONEN sind.  

 

D. Überprüfungsverfahren für die Identifizierung MELDEPFLICHTIGER KONTEN von 

RECHTSTRÄGERN. Bei den in Unterabschnitt B beschriebenen BESTEHENDEN 

KONTEN VON RECHTSTRÄGERN muss ein MELDENDES FINANZINSTITUT die 

folgenden Überprüfungsverfahren durchführen, um festzustellen, ob das Konto von einer oder 

mehreren MELDEPFLICHTIGEN PERSONEN oder von PASSIVEN NFEs mit einer oder 

mehreren BEHERRSCHENDEN PERSONEN, die MELDEPFLICHTIGE PERSONEN sind, 

gehalten wird:  

 

1. Feststellung, ob der RECHTSTRÄGER eine MELDEPFLICHTIGE PERSON ist.  

 

a) Überprüfung der zu aufsichtsrechtlichen Zwecken oder für die Kundenbetreuung 

verwahrten Informationen (einschließlich der aufgrund von VERFAHREN ZUR 

BEKÄMPFUNG DER GELDWÄSCHE (AML/KYC) erhobenen Informationen) auf 

Hinweise, dass der KONTOINHABER in einem MELDEPFLICHTIGEN STAAT 

ansässig ist. Für diesen Zweck gilt ein Gründungsort, ein Sitz oder eine Anschrift in 

einem MELDEPFLICHTIGEN STAAT als Hinweis, dass der KONTOINHABER in 

einem MELDEPFLICHTIGEN STAAT ansässig ist.  
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Ein INVESTMENTUNTERNEHMEN, das als Organismus für gemeinsame Anlagen der 

Aufsicht untersteht, gilt auch dann nach Unterabschnitt B Nummer 9 als 

AUSGENOMMENER ORGANISMUS FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, wenn der 

Organismus für gemeinsame Anlagen effektive Inhaberanteile ausgibt, sofern  

 

a) der Organismus für gemeinsame Anlagen nach dem 31. Dezember des Jahres vor 

Inkrafttreten des am …  unterzeichneten Änderungsprotokolls keine effektiven 

Inhaberanteile ausgegeben hat oder ausgibt,  

 

b) der Organismus für gemeinsame Anlagen bei Rückkauf alle diese Anteile einzieht,  

 

c) der Organismus für gemeinsame Anlagen die in den Abschnitten II bis VII aufgeführten 

Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten durchführt und alle meldepflichtigen 

Informationen zu diesen Anteilen meldet, wenn diese zum Einlösen oder zu sonstiger 

Zahlung vorgelegt werden, und  

 

d) der Organismus für gemeinsame Anlagen über Maßnahmen und Verfahren verfügt, um 

sicherzustellen, dass die betreffenden Anteile so bald wie möglich und auf jeden Fall 

innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des am … * unterzeichneten 

Änderungsprotokolls eingelöst werden oder nicht mehr verkehrsfähig sind.  

 

                                                 
 ABl.: Bitte das Datum der Unterzeichnung des vorliegenden Änderungsprotokolls einfügen. 
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